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Liebe  Kolleginnen  und  Kollegen,

Ende August war es soweit. Die Besoldungsstrukturreform ist vom

schleswig-holsteinischen Landtag verabschiedet worden. Zu den

Details hat der dbb eine Übersicht erstellt, die auf Seite 5 noch ein-

mal aufgeführt ist. Viele Nachfragen erreichen uns in der Frage

der Gehaltsumwandlung für die Nutzung von Dienstfahrrädern.

Ich bitte hier um Geduld. Für die Verwaltung ist diese Möglichkeit

Neuland und muss erst einmal in die Praxis umgesetzt werden.

Bei Schnellschüssen ist die Gefahr von handwerklichen Fehlern

groß, dass will natürlich auch niemand.

Die Gesetzesänderung ist eine Sache, unsere nach wie vor beste-

henden Forderungen eine andere. Eine neue Entwicklung zeichnet

sich durch die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichtes ab, die unser Anliegen weiter befeuert. Das sieht die Lan-

desregierung wohl auch so (siehe Berichte Seite 5 ff).

Der dbb Schleswig-Holstein hat ein Verfahren zur Alimentation

angestrengt. Diese Klage ist vom Verwaltungsgericht Schleswig

dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt worden. Es betrifft die

Besoldungsgruppe A 7, hat aber durch die Frage des Mindestab-

standgebotes einen Dominoeffekt in Richtung aller weiteren Be-

soldungsgruppen. Dies ist schon einmal ein Etappensieg unseres

Dachverbandes dbb, der als einzige Gewerkschaft in SH ein Ver-

fahren zur Besoldung weiterführt! Es werden rechtzeitig noch wei-

tere Infos zu diesem Thema kommen.

Der Finanzbedarf ist momentan so hoch, dass das Land mit meh-

reren Milliarden an Notkrediten plant. Der Bund hat die schwarze

Null auch schon länger zu den Akten gelegt. Geld spielt zur Zeit

mit dem Zauberwort „Corona“ offenbar keine Rolle mehr - doch

halt, bei den Forderungen in der Einkommensrunde für Bund und

Kommunen stellen sich die Arbeitgeber quer und legen monate-

lang noch nicht einmal ein Angebot vor. Sich dann über Protest-

maßnahmen zu beschweren ist dann schon ziemlich dreist. Und

leider stößt ein Großteil der Presse reflexartig in das gleiche Horn:

Man solle sich doch im öffentlichen Dienst bescheiden geben, man

habe ja einen sicheren Arbeitsplatz. Das mit dem sicheren Arbeits-

platz stimmt, aber die Zeit nach Corona wird kommen und wie

steht denn ein finanziell unattraktiver öffentlicher Dienst da? Die

Bewerberzahlen sind meiner Kenntnis nach aktuell für keinen

staatlichen Bereich angestiegen, wenn nicht sogar noch gefallen-

trotz Krise.

Ärgerlich aus Sicht aller damit befassten Menschen in der Steuer-

verwaltung ist die wieder aufgekommene Diskussion über das

Modell der Grundstücksbewertung. Wir hatten das eigentlich

schon abgehakt. Diese neue Unsicherheit ist Gift für alle Vorbe-

reitungen. Man kann nur hoffen, dass zügig entschieden wird,

wohin die Reise geht (s.S. 11).

Übrigens: Der Landesrechnungshof hat in seinen Jahresbemerkun-

gen hinsichtlich der Bewertungsstellen im Land eine vernichtende

Bilanz gezogen. Das wollen wir Ihnen/Euch nicht vorenthalten.

Passieren muss also etwas (s.S.16).

Und weil es so schön passt, bringen wir auch noch aus den LRH-

Bemerkungen etwas zu dem Thema KoPers, das sich als Millionen-

grab aufgetan hat (s.S. 17).

Einen kleinen gewerkschaftlichen Erfolg dürfen wir noch verbu-

chen: Die variable Arbeitszeit kann auf Antrag individuell ausge-

weitet werden. Dies ist das Ergebnis der neuen Vereinbarung

zwischen den Gewerkschaften und der Landesregierung (s. S. 18 ff ).

Auf unserer Homepage kann die Vereinbarung nachgelesen und

der Antrag heruntergeladen werden.

Leider können viele gewerkschaftliche Veranstaltungen sowohl in

den Ortsverbänden als auch überregional nicht stattfinden. Daher

ist es eine besondere Herausforderung, die DSTG in das Bewusst-

sein der Menschen zu bringen. Wir bleiben am Ball.

Ihr/Euer

Harm Thiessen 
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Besuche bei der neuen 
Staatsekretärin Frau Dr. Silke Torp

Anfang Juli haben Harm und ich uns gleich an zwei Tagen auf den

Weg nach Kiel gemacht. Da die Zeit beim ersten Termin nicht aus-

reichte, um alle Themen, die uns gewerkschaftlich auf der Seele

lagen, zu diskutieren, wurde kurzer Hand ein zweiter Termin ge-

funden. 

In den Gesprächen standen neben der persönlichen Vorstellung

vor allem die neue Dienstzeitvereinbarung, die Unterbringung der

Anwärter in Altenholz und das mobile Arbeiten bzw. Home-Office

während und nach Corona im Vordergrund. Der in lockerer,

freundlicher Atmosphäre geführte Austausch zeigte, dass man in

vielen Punkten die gleichen Ziele verfolgt. 

Mit Frau Dr. Torp hat die Finanzverwaltung eine Staatssekretärin

gewonnen, die das Ressort bereits aus ihren bisherigen Tätigkei-

ten kennt. Wir hoffen, dass sie Ihren Erfahrungsschatz nutzt, um

die Verwaltung in Zukunft besser aufzustellen. Denn es wird si-

cherlich keine leichte Aufgabe, in Zeiten des Personalmangels und

der schwindenden Einnahmen aufgrund der Pandemie, große Ver-

änderungen herbeizuführen.

Wir wünschen gutes Gelingen und ein glückliches Händchen bei

den anstehenden Entscheidungen und stehen natürlich jederzeit

für weitere Gespräche bereit. 

Michael Jasper
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Besoldungstrukturreform 
beschlossen- in der Frage 
der Alimentation tut sich etwas!
Ich hatte die Gelegenheit, der Anhörung zur Besoldungsstruktur-

reform im Landtag zuzuschauen. Vom dbb waren Kai Tellkamp,

Sabine Fohler-John und Simon Gurinskaite als Anzuhörende offi-

ziell vertreten, siehe auch den Bericht vom dbb dazu.

Die Veranstaltung fand im Plenarsaal des Landtages statt und war

sehr gut besucht. Interessant waren einige Wortbeiträge, so zum

Beispiel vom Verband der kommunalen Arbeitgeber, die sich noch

mehr an Verbesserungen gewünscht hätten. Der Bund der Steu-

erzahler vertreten durch Ex-Rechnungshofpräsident Altmann ver-

stieg sich zur Aussage, dass es sich-sinngemäß wiedergegeben-

viele im öffentlichen Dienst wegen Corona zu Hause nett einge-

richtet hätten. Dies sei ein Beispiel dafür, dass man nicht mit der

Gießkanne an alle auskehren, sondern weniger Personal besser

bezahlen solle.

Alle Fraktionen betonten, dass diese Besoldungsstrukturreform

ein erster Schritt sei, um die Besoldung

in Schleswig-Holstein -auch im Hinblick

auf andere Bundesländer- zu verbes-

sern.

Der dbb konnte seinen Standpunkt gut

darstellen, dass diese Reform lange

noch nicht ausreiche, um die Rück-

stände in der Besoldung aufzuholen.

Dabei verwies er auf die jüngste Recht-

sprechung des Bundesverfassungsge-

richtes(BVerfG) zur Beamtenalimenta-

tion. Hier sei SH nun eindeutig in der

Pflicht, die Besoldung noch weiter anzu-

passen. Man erkenne allerdings auch den Willen an, etwas anzu-

packen und einige weitere Dinge, die der dbb eingebracht habe,

seien auch berücksichtigt worden.

Interessant war der Auftritt der Finanzministerin Heinold. Sie ver-

las eine Stellungnahme zu den jüngsten Urteilen des BVerfG. Da-

nach sei nach Ansicht des FM mit einiger Wahrscheinlichkeit

damit zu rechnen, dass die Besoldung in SH auch als verfassungs-

widrig anzusehen ist. Hier liege ein großes Haushaltsrisiko für SH.

Auf Nachfrage von Beate Raudies (SPD), ob denn eine Vorsorge im

Haushalt getroffen worden sei, verneinte Frau Heinold dies.

Frau Raudies stellte dann fest, dass man das Problem offenbar der

nächsten Regierung überlasse.

Harm Thiessen
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beamtenbund
und tarifunion
schleswig-holstein

Anhörung zur Besoldungsstrukturreform:

Gesetz mit wohl nur 
geringer Halbwertzeit
Der Finanzausschuss hat die mündliche Anhörung zur Besoldungs-

strukturreform durchgeführt. Der dbb sh hat im Namen seiner 19

betroffenen Mitgliedsgewerkschaften nochmals deutlich ge-

macht, dass das von der Landesregierung bereitgestellte finan-

zielle Volumen zu gering ist und zu spät kommt. Dabei wurde

nachgewiesen, dass die infolge der Einschnitte bei Weihnachts-

geld zu verzeichnenden Verluste in 2021 kaum verringert werden.

„Wir befinden uns in einer Situation der gekürzten Besoldung“, er-

innerte dbb Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp die Landtags-

abgeordneten. „Aber nicht etwa wegen Corona, sondern aufgrund

einer vor 13 Jahren drohenden

Haushaltsnotlage. Dieses Argu-

ment greift schon lange nicht

mehr, außerdem haben wir an-

ders als damals einen erhebli-

chen Fachkräftemangel.“ Doch

anstatt die das Weihnachtsgeld

betreffenden Kürzungen zu-

rückzunehmen, soll die Besol-

dung in zwei Schritten lediglich

um ein Prozent steigen. Nach

Berechnungen des dbb sh, die

den Abgeordneten vorgelegt

wurden, würde das jährliche

Minus kaum ausgeglichen und

in der A-Besoldung in 2021 wei-

terhin zwischen 1.000 Euro und

mehr als 4.000 Euro betragen.

Deshalb kann das letzte Wort

noch nicht gesprochen sein.

„Hinzu kommt, dass die aktuelle

Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichtes durchaus das Potential hat, Wegbereiter für die

Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Besoldungshöhe in

Schleswig-Holstein zu sein“, ergänzte die stv. dbb Landesbundvor-

sitzende Sabine Fohler-John. Der dbb sh hatte erreicht, dass dort

ein Vorlagebeschluss anhängig ist, die Entscheidung wird mit

Spannung erwartet. Denkbar ist, dass die Besoldung erneut – nach

oben - korrigiert werden muss.

Simon Gurinskaite von der dbb Jugend, die ebenfalls an der Anhö-

rung teilnahm, wies auf das Erfordernis hin, Nachwuchskräfte für

den öffentlichen Dienst zu gewinnen, damit eine aufgabenge-

rechte Personalausstattung in nicht immer weitere Ferne rückt.

„Da spielt die Besoldung eine wichtige Rolle“.

Es spricht also eigentlich alles dafür, dass die Debatten über die

Besoldung ihre Fortsetzung finden. „Wir bleiben definitiv dran“

versprechen die Repräsentanten des dbb sh unisono. Und zwar un-

geachtet der für den 26. August erwarteten 2. Lesung des Gesetz-

entwurfes im Landtag.

Haben im Landtag für den dbb sh die Interessen der Beamtinnen und Beamten vertreten: 
Kai Tellkamp, Sabine Fohler-John und Simon Gurinskaite
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DSTG im Landtag - 
Pauschale für mobiles Arbeiten...?
SSW und SPD haben Anträge an den Landtag gestellt und fordern,

dass sich die Landesregierung im Bundesrat für eine Änderung des

Steuerrechts einsetzen möge, um eine Abzugsfähigkeit von ange-

ordnetem mobilen Arbeiten zu erreichen, abseits der aktuell gel-

tenden Regelungen zum Arbeitszimmer.

Im Rahmen einer kurzfristig anberaumten Sitzung des Finanzaus-

schusses am 10.09.2020 bekamen einige Verbände/Organisatio-

nen die Möglichkeit, zu diesen Anträgen Stellung zu nehmen. Die

DSTG als Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung durfte da na-

türlich nicht fehlen. In Person von Harm Thiessen und Michael Jas-

per konnten wir unsere Meinung kund tun.

Entstanden ist die Idee der Pauschale während der Corona-Pande-

mie. Etliche Arbeitnehmer wurden ins „Home-Office“ geschickt

und mussten von dort ihren Dienst verrichten. Bei vielen war aber

kein Arbeitszimmer im steuerrechtlichen Sinne vorhanden, son-

dern es wurde der Esstisch oder der Schreibtisch in der Ecke im

Schlafzimmer genutzt. Mehrkosten für Strom, Heizung, Wasser

etc. sind bislang nicht absetzbar. Da aber ein großes Interesse

daran besteht, weiter flexibel auf Notsituationen reagieren zu

können, sollte den Arbeitnehmern zumindest kein finanzieller

Nachteil entstehen.

Bei einer Umsetzung sollte sehr darauf geachtet werden, dass sie

auch praktikabel ist. Eine Tagespauschale scheint sich hier gerade

zu aufzudrängen, auch um den Prüfungsaufwand in den Ämtern

möglichst gering zu halten. Denn eine Flut von Belegen will

schließlich keiner! Zudem dürfte eine sachgerechte Aufteilung der

Kosten sehr schwer werden. 

Wir werden den Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens weiter ver-

folgen und sind gespannt, ob eine entsprechende Regelung Einzug

ins Jahressteuergesetz finden wird.

Michael Jasper
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Stellungnahme der DSTG-
Schleswig-Holstein zur Anhörung
im Finanzausschuss am 10.09.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,

vorab bedanke ich mich für die Möglichkeit, zu dem Thema Stel-

lung zu beziehen.

Bisher gibt es zwei Möglichkeiten, Kosten für häusliches Arbeiten

geltend zu machen:

1. Wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der ge-

samten beruflichen Betätigung bildet, können die Kosten 

unbegrenzt abgezogen werden

2. Wenn 1. nicht zutrifft, aber kein anderer Arbeitsplatz zur 

Verfügung steht (z.B. Lehrkräfte) bis höchstens 1.250, - €.

Ein Arbeitszimmer im steuerlichen Sinne muss ein abgeschlosse-

ner Raum sein, der allein für diese berufliche Tätigkeit genutzt

wird. Ein Mitnutzen anderer sonst privat genutzter Räume be-

gründet kein Arbeitszimmer. Es sind dann nur die Kosten für 

direkte Arbeitsmittel wie PC, Schreibtisch und Bürostuhl ab-

zugsfähig.

Die enorme Ausweitung des Home-Office, hat den Zusammen-

bruch vieler Unternehmen und Verwaltungen verhindert. 

Allerdings liegen in den meisten dieser Fälle die strengen Voraus-

setzungen der steuerlichen Anerkennung eines häuslichen Ar-

beitszimmers nicht vor.

Es müsste in akribischer Weise geprüft werden, ob der Arbeitgeber

das Arbeiten im Betrieb untersagte oder dem Beschäftigten

wegen einer Ausgangssperre (Quarantäne) die Nutzung der regel-

mäßigen Arbeitsstätte nicht möglich war. 

Bei strenger Betrachtung müsste in vielen Fällen der Abzug von

Kosten versagt werden. 

Hinzu kommt, dass die Arbeitnehmer zur steuerlichen Unehrlich-

keit verleitet werden. Wissend, dass sie keine Home-Office-Kosten

anerkannt bekommen, dürfte es in einer Vielzahl von Fällen zu

Falschangaben bei der Entfernungspauschale kommen. Vorsätz-

liche falsche Angaben bei der Anzahl der Arbeitstage an der regel-

mäßigen Arbeitsstätte wäre eine Steuerhinterziehung.

Andererseits müssten die Finanzämter die Angaben bei den Ar-

beitstagen hinterfragen, da ja in vielen Fällen zumindest Indizien

für ein Home-Office vorliegen. Insgesamt eine ungute Situation.

Das Steuerrecht sollte hier nicht mittels des Finanzamtes ein nach-

vollziehbares Gefühl der Ungerechtigkeit hinterlassen. 

Zudem sollten die Menschen, die in den Finanzämtern arbeiten,

nicht mit im Grunde kaum nachvollziehbaren Prüfaufgaben be-

lastet werden. Die Finanzämter sind jetzt schon dramatisch un-

terbesetzt und sollten sich um wichtigere Aufgaben kümmern.

Auf der anderen Seite kann man auch nicht in zeitlicher Dauer wie

auch in der Höhe Kosten unbegrenzt zum Abzug zulassen. Das be-

deutete einen Dammbruch, der die Staatskasse dramatisch leeren

würde.

Es erscheint uns daher angemessen, in diesen Fällen mit einer un-

bürokratischen Home-Office-Pauschale zeitlich begrenzt für das

Jahr 2020 pragmatisch vorzugehen. 

Weitere Ausführungen werde ich gerne in der Anhörung darlegen.

Mit freundlichen Grüßen

Harm Thiessen
Vorsitzender DSTG-Schleswig-Holstein
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Erziehungzeiten und Versorgungs-
abschlag - aufgepasst!!
Ein Versorgungsabschlag wird dann nicht von der Pension abge-

zogen, wenn man ab dem 65. Lebensjahr in Pension geht und min-

destens 45 Dienstjahre vorweisen kann (Ausnahmen gibt es bei

Schwerbehinderung oder Dienstunfähigkeit).

Die Frage taucht auf, wie es denn mit den Beurlaubungszeiten

wegen Kindererziehung läuft.

Für die Höhe der Pension wird unterschieden, ob Kinder vor dem

01.01.1992 oder nach dem 31.12.1991 geboren sind. Hier sind der

Bund und Bayern schon weiter und haben die Kinder alle gleich-

gestellt. In Schleswig-Holstein gibt es die Ankündigung, „wenn der

Bund dies regelt, dann wird S-H dies auch in Erwägung ziehen“.

Aber noch ist dies leider nicht erfolgt.

Für den Versorgungsabschlag wird jedoch nicht nach dem Ge-

burtsdatum des Kindes unterschieden. Es zählen alle Kinder gleich

und zwar maximal zehn Jahre, wenn das Kind der/dem betreffen-

den Beamtin/en zugeordnet ist.

Bei Versorgungsanfragen an das DLZ-Personal ist zu beachten,

dass regelmäßig diese Zeiten in einer Berechnung des DLZP nicht

auftauchen, weil eine Erklärung zur Zuordnung des Kindes dort

meistens noch nicht vorliegt. Die Abfrage hierzu erfolgt in der

Regel erst bei Eintritt in den Ruhestand.

AUSZUG AUS §16 BEAMTVG SH:
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 ist das Ruhegehalt nicht
zu vermindern, wenn die Beamtin oder der Beamte zum Zeit-
punkt der Versetzung in den Ruhestand das 65. Lebensjahr
vollendet und mindestens 45 Jahre mit ruhegehaltfähigen
Dienstzeiten nach den §§ 6, 8 bis 10 und nach § 17 Abs. 2 Satz
1 berücksichtigungsfähigen Pflichtbeitragszeiten, soweit sie
nicht imZusammenhang mit Arbeitslosigkeit stehen, und Zeiten
nach § 60 sowie Zeiten einer der Beamtin oder dem Be-
amten zuzuordnenden Erziehung eines Kindes bis zu
dessen vollendetem zehnten Lebensjahrzurückgelegt
hat. 

Harm Thiessen

Fazit:
Auch bei längeren Beurlaubungszeiten wegen Kindererziehung kann man die

45 -Jahres-Frist zur Vermeidung des Versorgungsabschlages schaffen. Weitere

Voraussetzung ist, dass man bis 65 im Dienst bleibt.
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Grundsteuerreform- und wieder
alles von vorne?
Die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes war, dass ein neues

verfassungskonformes Gesetz noch bis Ende 2019 verabschiedet

sein musste. Nach langem Gezerre hatten sich Bund - und Länder

im letzten Moment auf einen Kompromiss geeinigt: Es gibt ein

Bundesgesetz, das aber eine Ausweichklausel für die Länder bein-

haltet.

Von dieser Klausel machen nun immer mehr Länder Gebrauch-

auch unsere Nachbarn Hamburg und Niedersachsen möchten ein

jeweils! eigenes Bewertungsverfahren einführen.

Die Landesregierung- und hier federführend das Finanzministe-

rium- hat frühzeitig dem Bundesmodell den Vorzug gegeben,

wohl wissend, dass wir einen ausreichenden zeitlichen Vorlauf für

die Planung brauchen und auch keine Kapazitäten zum Ersinnen

und Umsetzen eines eigenen Verfahrens haben.

Das ficht aber CDU und FDP im Lande nicht an.

Nachdem eine ganze Zeit lang Ruhe an dieser Front herrschte,

kommt seit gut einem Monat Störfeuer für Finanzministerin Hei-

nold aus den eigenen Koalitionsreihen und auch vom Verband

Haus und Grund. Das Bundesmodell sei zu teuer für die Bürger, zu

kompliziert für Bürger und Verwaltung und damit zu personalin-

tensiv. 

Und auch die Grünen fühlen sich jetzt bemüßigt, ihrer ebenfalls

grünen Finanzministerin das Modell aus Baden-Württemberg an-

zupreisen. Dort regiert Grün-Schwarz, so dass diese Variante als

grünes Gewächs durchgehen durfte.

Aus meiner Sicht ist es ärgerlich, dass jetzt das Fass wieder aufge-

macht wird, nachdem es eigentlich schon verschifft war. Die Ver-

waltung ist mitten in der Planung und wird nun hinterrücks auf

dem falschen Fuß erwischt. Wie soll man denn bei dauernd wech-

selnden Wegen das Ziel eines verfassungskonform rechtzeitigen

Grundsteuerbescheides der Kommune vor Ende 2024 erreichen?

Diejenigen, die mit Vorschlägen um die Ecke kommen, sollen bitte

klar sagen, wer welche Arbeit wann erledigen soll. Programmier-

kapazitäten sind nicht vorhanden, so dass eine Zusammenarbeit

mit anderen gleichgesinnten Ländern dringend geboten ist. Nur,

mit wem soll sich Schleswig-Holstein denn absprechen, so lange

nicht klar ist, was wir wollen? 

Diese Unklarheit ist Gift für unsere Verwaltung und deshalb muss

schleunigst eine Entscheidung her!

Harm Thiessen

Streit zwischen Bund und Ländern
wegen der TSE
Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen

Grundaufzeichnungen vom 22. Dezember 2016 wurde § 146a Ab-

gabenordnung (AO) eingeführt. Demnach besteht ab dem 1. Ja-

nuar 2020 die Pflicht, elektronische Aufzeichnungssysteme durch

eine zertifizierte technische Sicherungseinrichtung (TSE) zu schüt-

zen. 

Wer die Gesetzes-und Erlasslage zum Thema verfolgt hat, kommt

aus dem Staunen nicht heraus. So gab es ein BMF-Schreiben vom

06.11.2019, das die Frist zur Einrichtung wegen der auf dem Markt

noch nicht zu erwerbenden TSE auf den 30.09.2020 verlängerte.

Spätestens mit Ausbruch der Corona-Krise war klar, dass dieser

Termin von den meisten Betrieben auch nicht einzuhalten war.

Trotz eindringlicher Appelle der Länder an den Bund, sah sich die-

siehe auch Rechnungshof Seite 17
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ser nicht in der Lage , die Frist nochmals über den 30.09.2020 hi-

naus zu verlängern.

So handelte ein Anzahl von Bundesländern in Eigenregie. Schles-

wig-Holstein verlängerte mit Erlass vom 10.07.2020 die Frist unter

gewissen Bedingungen bis zum 31.03.2020.

Daraufhin reagierte das BMF mit einem ungewöhnlichen Schrei-

ben vom 18.08.2020 

„Aus gegebenen Anlass wird auf die Geltung des nachfolgend ab-

gedruckten BMF-Schreibens vom 6. November 2019 - IV A 4 - S

0319/19/10002 :001, DOK 2019/0891800 -(BStBl I. S. 1010) hinge-

wiesen:

(......)

Aus gegebenen Anlass wird überdies auf die Geltung des Anwen-

dungserlasses zur Abgabenordnung zu § 148 hingewiesen:

„Die Bewilligung von Erleichterungen kann sich nur auf steuerrecht-

liche Buchführungs-, Aufzeichnungs-und Aufbewahrungspflichten

erstrecken. § 148 AO lässt eine dauerhafte Befreiung von diesen

Pflichten nicht zu. Persönliche Gründe, wie Alter und Krankheit des

Steuerpflichtigen, rechtfertigen regelmäßig keine Erleichterungen

(BFH-Urteil vom 14. 7. 1954, II 63/53 U, BStBl III S. 253). Eine Be-

willigung soll nur ausgesprochen werden, wenn der Steuerpflichtige

sie beantragt.“

Die im BMF-Schreiben vom 6. November 2019 genannte Frist erlaubt

eine Nichtbeanstandung längstens bis zum 30. September 2020.

Das BMF-Schreiben tritt nicht am 30. September 2020 außer Kraft,

sondern ist weiterhin gültig und damit zu beachten.

Der Anwendungserlass zur Abgabenordnung zu § 148 ist eine fach-

liche Weisung im Sinne des § 21a Absatz 1 FVG und stellt u. a. klar,

dass eine Bewilligung von Erleichterungen im Regelfall nur auf An-

trag ausgesprochen werden darf.

Von den oben genannten fachlichen Weisungen abweichende Erlasse

bedürfen der Abstimmung nach § 21a Absatz 1 FVG zwischen dem

Bundesministerium der Finanzen und den obersten Finanzbehörden

der Länder.“

Starker Tobak und wohl einzigartig in der Zusammenarbeit zwi-

schen dem Bund und den Ländern: Das BMF liest den von der Bun-

deslinie abweichenden Ländern die Leviten!

Das hat aber Schleswig-Holstein nicht weiter gestört, denn mit

FM-Erlass vom 10.09.2020  regelt es u.a. auch Folgendes:

„(...)

Diese Fristvorgabe erfolgte auch in der Erwartung, dass bis zum 30.

Juli 2020 ein BMF-Schreiben vorliegt, dass den Umgang mit diesen

und vergleichbaren Anträgen regelt.

Es hat sich gezeigt, dass das BMF weder eine allgemeine Fristverlän-

gerung für den Einsatz einer TSE über den 30. September 2020 hi-

naus noch eine konkrete Regelung zum Umgang mit darüber zeitlich

hinausgehenden Anträgen für erforderlich hält.

Schleswig-Holstein hat vor diesem Hintergrund mit Erlass vom 10.

Juli 2020 (Az. VI 328 - S 0319 – 006) Voraussetzungen für Erleich-

terungen im Hinblick auf die Pflicht zum fristgerechten Einsatz einer

TSE gemäß § 146a Abs. 1 AO geregelt. Demgemäß wird es unter

den dort konkret benannten Voraussetzungen aus Billigkeitsgründen

gem. § 148 AO nicht beanstandet, wenn ein elektronisches Aufzeich-

nungssystem längstens bis zum 31. März 2021 nicht über eine TSE

verfügt. Soweit die antragstellenden Betriebe eben diese Vorausset-

zungen erfüllen, können sie auf den Erlass verwiesen werden.

(.....)“

Schleswig-Holstein ist nicht alleine, auch andere Länder folgen

dem BMF in dieser Frage nicht (mehr).

Man darf gespannt sein, ob und wie das BMF auf diese „Unbot-

mäßigkeit“ reagieren wird.

Harm Thiessen
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Was war, was kommt, was bleibt…?
Der Mensch ist zum Mond geflogen und erforscht das Universum,

schickt Roboter zum Mars um dort nach Leben zu suchen. Wir spal-

ten Atome und bauen die tollsten Maschinen. Die globale Vernet-

zung ermöglicht es uns in wenigen Augenblicken mit anderen

Menschen rund um den Globus zu kommunizieren oder in Sekun-

denschnelle Nachrichten zu verbreiten. Wir sind in der Lage inner-

halb kurzer Zeit fast jeden Winkel der Welt zu erreichen.

Doch so fortschrittlich und ausgereift das alles auch sein mag, so

empfindlich ist es auch. Die letzten Monate haben eindrucksvoll

gezeigt, dass trotz aller Technisierung etwas, das so klein ist, dass

man es nur unter dem Mikroskop erkennen kann, dennoch in der

Lage ist, unser gewohntes und vielfach als selbstverständlich

wahrgenommenes Leben völlig auf den Kopf zu stellen und uns

zum Umdenken zwingen kann. Dabei geht die Mobilität des Men-

schen, die wir alle schätzen – wer reist nicht mal gerne, Hand in

Hand mit der Mobilität unschöner Begleitumstände, wie Bakterien

oder eben Viren, die ohne unsere Mobilität nicht ohne weiteres in

der Lage wären, sich über die ganze Welt zu verbreiten.   

Die Geschwindigkeit und die Wucht mit der sich das Corona-Virus

weltweit ausgebreitet hat, haben sicher dazu beigetragen, dass

Veränderungen und Umdenkprozesse im gesellschaftlichen und

beruflichen Leben schneller und spürbarer eingesetzt haben, als

dies ohne eine Pandemie der Fall gewesen wäre.

Ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass zur Verlangsamung

der Ausbreitung eines Virus über Wochen hinweg Geschäfte, Res-

taurants, Bars, Schulen, Kindergärten, Behörden, Theater und

Kinos komplett geschlossen oder nur auf das Nötigste beschränkt

werden. Es erschien mir unvorstellbar, dass quasi von heute auf

morgen Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

ihrer Arbeit von zuhause aus nachgehen würden

Hat die Corona-Pandemie womöglich auch in der Steuerverwal-

tung zu Veränderungsprozessen beigetragen oder diese zumin-

dest mit angestoßen?   

Die Möglichkeit der Wohnraumarbeit beziehungsweise des mo-

bilen Arbeitens war plötzlich quer über die Arbeitsbereiche hinweg

sehr vielen Kolleginnen und Kollegen möglich und wurde nach

meiner Wahrnehmung auch weitgehend gerne und gut angenom-

men. Ich bin jedenfalls gespannt, ob diese Möglichkeit der Arbeits-

zeitgestaltung und der eigenen Organisation auch in der Zeit nach

der Pandemie immer größeren Zuspruch findet. Natürlich sind

persönliche Kontakte und der regelmäßige Austausch im persön-

lichen Gespräch unerlässlich wichtig für das Funktionieren einer

Dienststelle. Trotzdem betrachte ich die Möglichkeit, seine Arbeit

zum Teil zuhause zu erledigen und sehe darin eine große Chance,

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch ohne die besonderen

Rahmenbedingungen einer Pandemie oder eines Lockdown zu för-

dern. Und vielleicht ermöglicht ein Arbeitszeitmodell unter Einbe-

ziehung der Möglichkeit zur Wohnraumarbeit dem einen oder der

anderen Teilzeitbeschäftigten eine Erhöhung des eigenen Zeitan-
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teils durch Zeitersparnis zum Beispiel durch die wegfallende Zeit

für den Arbeitsweg.

Selbstverständlich darf dabei die Funktionsfähigkeit der Dienst-

stelle nicht gefährdet werden. 

Einen weiteren interessanten Aspekt für die persönliche Arbeits-

zeitplanung i bildet sicher auch die neue Vereinbarung nach § 59

des Mitbestimmungsgesetzes, die eine Ausweitung des täglichen

Arbeitszeitrahmens zulässt. In Pandemiezeiten sicher eine not-

wendige Maßnahme zur Vermeidung persönlicher Begegnungen

in der Dienststelle und damit ein Beitrag zum Infektionsschutz,

aber auch außerhalb dieser besonderen Gegebenheiten sicher ein

probates Mittel für manche/n Beschäftigte/n, das eigene Arbeits-

zeitmanagement optimaler zu gestalten. Ein optimiertes Zeitma-

nagement mag sicherlich auch einen Beitrag zur persönlichen

Arbeitszufriedenheit und damit zur Gesunderhaltung sein. Auch

in dieser Entwicklung sehe ich eine Möglichkeit zur Optimierung

der allgemeinen Arbeitsbedingungen. 

Auch hier gilt selbstverständlich, dass bei allem Verständnis für

die Bedürfnisse der/des Einzelnen die Funktionsfähigkeit der

Dienststellen stets gewahrt sein muss, um unserem gesetzlichen

Auftrag nachzukommen.

Telefon- und Videokonferenzen waren vor dem Lockdown in der

Steuerverwaltung wohl eher ein selten gewähltes Mittel der Kom-

munikation. Die vergangenen Monate haben aber gezeigt, dass

sie sich zum Informationsaustausch doch gut nutzen lassen und

dass auch die Technik weitgehend „mitgespielt“ hat. Also warum

nicht auch zukünftig diese Möglichkeit nutzen. Natürlich – und

ich weiß, dass ich mich wiederhole – ersetzen Telefon- und Video-

konferenzen nicht das persönliche Gespräch. Die eine oder andere

Besprechung auch zukünftig unter Nutzung dieser Medien durch-

zuführen, kann neben der einen oder anderen Stunde Arbeitszeit

sicher auch manche Dienstfahrt ersetzen und damit auch einen

kleinen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Bei allen Einschränkungen und Belastungen, die die Zeit der Pan-

demie mit sich bringt und so sehr wir uns auch nachvollziehbar

die gewohnte Normalität und den unbeschwerten Alltag zurück-

wünschen, können aus den in der Krise notwendigen Maßnahmen

auch Lehren für die Zukunft entstehen und  an der einen oder an-

deren Stelle dazu führen, etwas anzupassen oder zu verändern.

Ich jedenfalls werde versuchen, die unter dem Einfluss der Corona-

Pandemie gewonnenen Erkenntnisse auch positiv zu nutzen und

in meinen persönlichen Alltag einzupflegen.

Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen weiterhin viel Opti-

mismus und die nötige professionelle Gelassenheit.

Bleiben Sie gesund  und  zuversichtlich!

Christian Bohmann

A
le

xa
nd

er
 G

ri
sh

in
 a

uf
 P

ix
ab

ay
 

L
yn

et
te

 C
ou

ls
to

n 
au

f 
P

ix
ab

ay

ka
ng

bc
h 

au
f 

P
ix

ab
ay



16 | L A N D E S R E C H N U N G S H O F  Z U  K O P E R S

Landesrechnungshof zu KoPers
KoPers: Noch immer eine Zwischenbilanz
Sie sollte reorganisiert, zentralisiert und modernisiert werden: die

Personalverwaltung des Landes Schleswig-Holstein. Seit 2009 ar-

beitet die Landesregierung an diesem Projekt namens KoPers, das

26,5 Mio. € kosten sollte und doch schon über 80 Mio. € gekostet

hat.

Erfolgreich war der Wechsel der IT, um die Bezüge der rund

100.000 Bediensteten und Versorgungsempfänger des Landes

auszuzahlen.

Ob das eigentliche Ziel einer digitalen und modernisierten Perso-

nalverwaltung erreicht wird, bleibt abzuwarten. Derzeit finden im

Bildungsministerium und im Landespolizeiamt sogenannte Pilot-

verfahren statt, um zu testen, was KoPers tatsächlich leisten kann.

Schon jetzt wird deutlich, dass es Schwierigkeiten gibt: Für das Be-

werbungsmanagement von Lehrkräften beispielsweise, immerhin

rund 50% aller Landesbeschäftigten, ist KoPers nicht geeignet. Das

Ersatzverfahren hierfür kostet 1,45 Mio. € zusätzlich.

Ob die Zentralisierung von Reisekostenberechnungen und den vie-

len weiteren Arbeitsprozessen funktionieren wird, ist noch offen.

Die wirtschaftliche Bilanz von KoPers ist unwiederbringlich nega-

tiv. Mit 151 Mio. € bis 2024 beträgt die Kostensteigerung 470 %.

Bleibt zu hoffen, dass die weitere Zentralisierung und Bündelung

von Verwaltungsaufgaben erfolgreich verläuft - hierzu muss die

Landesregierung berichten.

Weitere Details zum Bericht des Rechnungshofes sind wegen des

Umfanges hier nicht aufgeführt sondern können auf unserer

Homepage nachgelesen werden www.dstg-sh.de

Kopers - ein Personalverwaltungs-
programm im Aufbau
Von Anfang (seit 2009) an begleite ich das Projekt Kopers; zu-

nächst als Mitglied des HPR und inzwischen, da ich in Pension bin,

für den DBB Schleswig-Holstein. Ich gehöre damit zu den "Grün-

dungsmitgliedern" und bin als Einzige noch dabei. Inzwischen liegt

der letzte Bericht des Landesrechnungshof vor und der ist nieder-

schmetternd. Erstens sind die Kosten des Projekts explodiert und

zweitens der Nutzen und das Erreichte werden mehr als kritisch

beäugt. Als es losging in 2009, waren alle noch voller Elan, doch

kritische Stimmen gab es damals schon. Bis die Besoldung endlich

klappte, ist viel zu viel Zeit vergangen und leider mussten einige

der Empfänger der Gehälter feststellen, dass sie gar kein Gehalt

bzw. ein falsches Gehalt erhielten. Man hatte den Eindruck, dass

alle Beteiligten erst lernen mussten, was zu tun war. Die Mitarbei-

ter/innen des DLZP waren besonders gefordert, da sie doppelte

Arbeit leisten mussten.

Übrigens sind die großen Personaleinsparungen bis heute nicht

erfolgt. Nachdem die Besoldung nun eingeführt war, kamen die

anderen Module an die Reihe. Auch hier muss man kritische Fra-

gen stellen, denn z.B. bei den Lehrern klappt das Bewerbungsver-

fahren gar nicht; es ist vielleicht sogar ungeeignet. Bei Polizei und

Finanzämtern kann auch keiner die Frage beantworten, wie viele

sich wegen des neuen Verfahrens nun nicht beworben haben und

sind es wirklich die Bewerber/innen, die wir speziell für unsere

Verwaltung haben wollen? Dann der Kompetenzverlust vor Ort in

den Geschäftsstellen; eine Dezentralisierung war nie gewünscht.

Die Zentralisierung im DLZP soll es sein. Bis heute sind wir davon

weit entfernt und ich bezweifle, wenn ich z.B. an die Dienstreisen

denke, ob es wirklich schneller gehen wird. Unsere regelmäßigen

Treffen, bei denen Berichte über den Stand des Projektes erteilt

werden sollen, werden auch immer seltener, weil es wohl nichts

zu berichten gibt.

Liebe Grüße

Lydia Jäger



L A N D E S R E C H N U N G S H O F  /  S E N I O R E N  | 17

Landesrechnungshof zu den 
Bewertungsstellen
BEWERTUNGSSTELLEN DER FINANZÄMTER: 
FÜR DIE GRUNDSTEUERREFORM NICHT GERÜSTET

Die Bewertungsstellen sind für die Feststellung von Einheitswer-

ten und die Festsetzung von Grundsteuermessbeträgen zuständig.

Darüber hinaus führen sie Bedarfsbewertungen für die Festset-

zung der Erbschaft- und Schenkungssteuer und der Grunderwerb-

steuer durch. 

Schon jetzt ist die Arbeitslage in den Bewertungsstellen kritisch;

Arbeitsrückstände müssen abgebaut werden.

Durch die Grundsteuerreform kommen auf die Bewertungsstellen

zusätzliche Aufgaben zu. Hierfür sind sie weder personell noch

technisch ausreichend gerüstet. Das Finanzministerium muss

dringend konkrete Konzepte vorlegen, damit die Bewertungsstel-

len ihre Arbeit bewältigen können.

Weitere Details zum Bericht des Rechnungshofes sind wegen des

Umfanges hier nicht aufgeführt, sondern können auf unserer

Homepage nachgelesen werden www.dstg-sh.de

Senioren: Bitte melden Sie sich!
Auf dem letzten Landesgewerkschaftstag wurde ich zur Vertrete-

rin der Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand gewählt. 

Voller Elan ging ich die Aufgabe an und organisierte ein erstes Ken-

nenlerntreffen. Es sollte in Nortorf stattfinden. Die Einladungen

an die Vorsitzende der Bundesseniorenvertretung Anke Schwitzer

und unseren Landesvorsitzenden Harm Thiessen waren ausge-

sprochen und beide Zusagen lagen vor. 

Dann kam Corona. Alle Veranstaltungen mussten abgesagt wer-

den. Weder auf Landesebene noch auf Bundesebene tat sich

etwas; ich war zur Untätigkeit verdammt. 

Langsam gibt es nun Möglichkeiten, unter den strengen Hygiene-

bestimmungen wieder vorsichtig zu starten. So werde ich vom

15.9. bis zum 17.9.2020 an einem Seminar zum Thema Pflege teil-

nehmen und auch der Bundeskongress der Länderseniorenvertre-

ter/innen soll im Oktober stattfinden. 

Ich habe mit der Inhaberin vom „Alten Landkrug“ in Nortorf ge-

sprochen: Sie hat mir versichert, dass ein Kaffeetrinken unter Co-

rona-Auflagen stattfinden kann. 

Nun möchte ich gerne von Ihnen wissen, ob Sie überhaupt Inte-

resse daran haben, wenn ich einen zweiten Anlauf starte. Ich brau-

che Ihre Rückmeldung für die Organisation. Es wäre also nett,

wenn Sie sich kurzfristig mit der Geschäftsstelle in Verbindung

setzen, um mitzuteilen, ob Sie zu einem gemütlichen Beisammen-

sein kommen würden. Über Vorschläge Ihrerseits würde ich mich

ebenfalls freuen.

Liebe Grüße, Ihre Lydia Jäger
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Finanzministerium  |  Postfach 71 27  |  24171 Kiel 

Amt für Informationstechnik  
 
Amt für Bundesbau 
 
Landeskasse Schleswig-Holstein 
 
Dienstleistungszentrum Personal 
 
Finanzämter des Landes Schleswig-Holstein 
 
Bildungszentrum der Steuerverwaltung  
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
des Finanzministeirums 
 
 
Nachrichtlich: 
Personalrat des Finanzministeriums 
Gleichstellungsbeauftragte beim FM 
Hauptpersonalrat beim FM 
Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten 
Menschen 
 
 
 
– nur per Mail – 
 

Ihr Zeichen: 
Ihre Nachricht vom: 

Mein Zeichen: VI 122 - P 1101 - 37425/2020
Meine Nachricht vom: 

Anna Bahr-Vollrath
Anna.Bahr-Vollrath@fimi.landsh.de

Telefon: +49 431 988-3975
Telefax: +49-431-988-6-163975

 
 

11.08.2020 
 
Vereinbarung nach § 59 Mitbestimmungsgesetz über die Grundsätze der variablen 
Arbeitszeit (GvA) 
Hier: Verfahrensregelungen zur Erweiterung des Arbeitszeitrahmens aus persönlichen 
Gründen  
 
 
Nach der zum 1. Juli 2020 in Kraft getretenen Neufassung der Vereinbarung nach § 59 
Mitbestimmungsgesetz über die Grundsätze der variablen Arbeitszeit kann der in der dor-
tigen Nr. 7 festgelegte Arbeitszeitrahmen von 6.30 bis 19.30 Uhr aus dienstlichen und per-
sönlichen Gründen (insbesondere zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf) überschritten 
werden. Hierzu hat die Personalreferentenkonferenz (PRK) gemeinsame Eckpunkte be-
schlossen, um eine möglichst landeseinheitliche Handhabung zu ermöglichen.  
 

Schleswig-Holstein
Finanzministerium
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- 2 - 

Die PRK hat sich dahingehend verständigt, für einen Zeitraum bis zum 30.06.2021 Einzel-
fälle auf Antrag unter den folgenden Rahmenbedingungen zu genehmigen: 

- Der tägliche Arbeitszeitrahmen soll nicht über den Rahmen von 6.00 bis 21.00 Uhr 
hinausgehen.  

- Dies gilt montags bis freitags, mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen. 
- Die Anträge sind auf dem Dienstweg einzureichen. 
- Die persönlichen Gründe sind anzugeben. 
- Die gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen insbesondere bezüglich der täglichen 

Höchstgrenzen sowie Ruhezeiten sind von den Beschäftigten und Vorgesetzten ein-
zuhalten (§§ 3 und 5 des Arbeitszeitgesetzes sowie §§ 6 und 7 AZVO). 

- Die Genehmigungen sind bis zum 30.06.2021 zu befristen. 
- Im ersten Quartal 2021 wird die PRK eine Auswertung der Anträge vornehmen und 

über das weitere Verfahren beraten. 
- Eine Ausdehnung des Arbeitszeitrahmens aus dienstlich-(organisatorisch)en Grün-

den bleibt hiervon unberührt. 
 
Für den Geschäftsbereich des Finanzministeriums wird für die Erweiterung des Arbeits-
zeitrahmens aus persönlichen Gründen folgendes Verfahren festgelegt: 

- Es ist das beigefügte Antragsformular „Antrag auf Ausweitung des Arbeitszeitrah-
mens aus persönlichen Gründen“ zu nutzen. 

- Anträge sind über den Vorgesetzten bei der zuständigen Personalsachbearbeitung 
einzureichen. 

- Die persönlichen Gründe sind zu erläutern. Neben einer besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf kommen auch andere persönliche Gründe (wie z.B. der indi-
viduelle Biorhythmus) in Betracht. 

- Die Entscheidung, ob der Antrag im vollen Rahmen oder mit Einschränkungen ge-
nehmigt wird oder ggf. abgelehnt werden muss, trifft die jeweilige Dienststelle unter 
Abwägung mit den dienstlichen Interessen. Organisatorische Rahmenbedingungen 
(wie z.B. Zutrittszeiten zur Dienststelle) sind nicht pauschal als Versagungsgrund 
heranzuziehen, sondern es ist ggf. zu prüfen, ob die Tätigkeiten eventuell auch im 
Wege des mobilen Arbeitens verrichtet werden könnten. 

 

 
Die Regelungen gelten befristet bis zum 30.06.2021. 
 
 
 
 
gez. Brigitte Preuk 
 
 



20 | A N T R A G  A U F  A U S W E I T U N G  D E S  A R B E I T S Z E I T R A H M E N S

An die zuständige Personalsachbearbeitung

der Dienststelle 

über

(Unmittelbare/r Vorgesetzte/r)

Antrag auf Ausweitung des Arbeitszeitrahmens aus persönlichen Gründen

Angaben der Antragstellerin/des Antragstellers: 

Name, Vorname: 

Kenn-Nr. bzw. Lfz., Tel.

Nach § 59 MBG Schl.-H. über die Grundsätze der variablen Arbeitszeit kann die tägliche Arbeitszeit montags bis freitags grund-

sätzlich von 6.30 bis 19.30 Uhr geleistet werden. Aus persönlichen Gründen (insbesondere zur Vereinbarkeit von Familie und

Beruf) kann dieser Zeitrahmen überschritten werden.

Hiermit stelle ich den Antrag auf folgende Ausweitung des Arbeitszeitrahmens aus persönlichen Gründen von Montag bis Freitag

(mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen):

❏ 6.00 Uhr bis 19.30 Uhr

❏ 6.30 Uhr bis 21.00 Uhr

❏ 6.00 Uhr bis 21.00 Uhr

mit Wirkung ab ….......................................... bis zum 30.06.2021.
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Mir ist bekannt, dass die gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen insbesondere bezüglich der täglichen Höchstgrenzen

sowie Ruhezeiten von den Beschäftigten und Vorgesetzten einzuhalten sind (§§ 3 und 5 des Arbeitszeitgesetzes sowie §§

6 und 7 AZVO)

Begründung:

❏  Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Erläuterung:

❏ Betreuung von Pflegebedürftigen 

Erläuterung:

❏  Biorhythmus

Erläuterung:

❏ Sonstiges: 

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Stellungnahme der/des unmittelbare/n Vorgesetzten:

❏ Es bestehen keine Bedenken den Arbeitszeitrahmen – wie beantragt – auszuweiten.

❏ Es bestehen Bedenken, weil 
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Anwärterbegrüßung in 2020
Aufgrund der Corona-Pandemie ist es uns in diesem Jahr leider

nicht mehr möglich, eine Anwärterbegrüßung im BiZ für die neuen

Anwärter/-innen zu veranstalten. Die Anwärterbegrüßungen wer-

den aber auf jeden Fall nachgeholt. Wann und in welcher Form

können wir allerdings noch nicht voraussagen. 

Daher haben wir uns entschieden, in diesem Jahr wieder Begrü-

ßungspakete für die Anwärterinnen und Anwärter zu packen und

möchten die Ortsverbände bitten, diese zu überreichen . Die Pa-

kete werden in den nächsten Wochen per Kurier an die Ortsver-

bände geschickt, damit die Anwärterinnen und Anwärter an ihren

ersten Tagen im Amt versorgt sind.

Wahl der Haupt-Jugend- und 
Ausbildungsvertretung / Wahl der 
Jugend- und Ausbildungsvertretung
Am 08.12.2020 findet die Wahl zur Haupt-Jugend- und Ausbil-

dungsvertretung (HJAV) sowie zur Jugend- und Ausbildungsver-

tretung auf Ebene der örtliche Personalvertretungen statt. Als

Landesjugendleitung werden wir wieder einen Wahlvorschlag an

den Wahlausschuss für die HJAV senden. Wahlberechtigt sind alle

Beschäftigten in Ausbildung bis zu einem Alter von 25 Jahren*. In-

teressierte zur HJAV-Wahl können sich gerne bei der Landesju-

gendleitung, ihrem Ortsverband melden. Der fertige

Wahlvorschlag wird - wie bei den vorherigen Wahlen – in Plakat-

form präsentiert und an die Ortsverbände gesendet. 

Für die Wahl der örtlichen Jugend- und Ausbildungsvertretung

sind die örtlichen Personalvertretungen verantwortlich. Solltet Ihr

Interesse an einer Tätigkeit in Jugend- und Ausbildungsvertretung

und an der Personalratsarbeit haben, meldet euch am besten beim

DSTG-Ortsverband und /oder der/dem Personalratsvorsitzenden.

* zu den Altersvoraussetzungen ist eine Änderung des MBG in Ar-

beit, es ist noch nicht klar, ob diese Gesetzesänderung schon zu

den anstehenden Wahlen greifen wird

Landesjugendausschuss 
Nicht mal 24 Stunden nach der HJAV-Wahl, am 09.12.2020 findet

unser diesjähriger Landesjugendausschuss in den Räumen der

BBBank statt. Eine Einladung sowie Tagesordnung wird den Orts-

jugendsprechern/-innen in den nächsten Tagen per E-Mail zuge-

leitet. 

Christoph Harms

Save the date
09.12.
2020
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An die Mitglieder

des Landeshauptvorstandes

per E-Mail

Dienstag, 22. September 2020

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

zu der Sitzung des Landeshauptvorstandes am 

Mittwoch, 04. November 2020 um 9:30 Uhr
im Hotel „Alter Landkrug“

Große Mühlenstr. 13, 24589 Nortorf

laden wir Euch herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

3. Genehmigung der Tagesordnung

4. Bericht der Landesleitung 

5. Bericht der Kassenprüfer

6. Aussprache und Entlastung der Landesleitung

7. Reisekostenordnung

8. HJAV-Wahl 

9. Sonstiges (u.a. Diskussion über Erfahrungen mit mobiler Arbeit/Heimarbeit)

Ministerin Frau Heinold , Abteilungsleiter Herr Ramm und dbb-Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp haben ihr Kommen zu-

gesagt. Für die Gelegenheit  zu uns zu sprechen und Fragen zu beantworten, werden wir an passender Stelle die Tagesordnung

unterbrechen.

Coronabedingt können in diesem Jahr aus jedem Ortsverband höchstens zwei Mitglieder an der Sitzung teilnehmen. Ein Hy-

gienekonzept der Tagungsstätte wird den Teilnehmenden zugesandt werden. Änderungen -auch hinsichtlich der Teilnehmer-

anzahl- aufgrund der jeweils aktuellen Corona-Lage behalten wir uns vor.

Bitte meldet Euch per E-Mail bis zum 16.10.2020 bei Sabine in der Geschäftsstelle an. 

Mit der Anmeldung gilt die Zustimmung als erteilt, dass persönliche Fotoaufnahmen erstellt und für unsere Medien genutzt

werden dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Harm Thiessen

Landesvorsitzender
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Datenaustausch erforderlich!
Wir weisen gerne darauf hin, obwohl es vielleicht inzwischen den

meisten Mitgliedern bekannt ist: Unsere Landesgeschäftsstelle

benötigt die persönlichen und dienstlichen Daten der Mitglieder

und ist auf Mithilfe angewiesen!

Eine aktuelle postalische Adresse ist zumindest bei denjenigen

Mitgliedern von Bedeutung, die die DSTG-Publikationen auf dem

Postwege erhalten.

Die DSTG Schleswig-Holstein hat jedoch nicht, wie vielfach ange-

nommen wird, Zugriff auf die den Dienststellen bekannten per-

sönlichen und dienstlichen Daten. Wir sind in vollem Umfang

abhängig von den Informationen durch die Mitglieder.

Wir bitten Sie um Mitteilung, wenn sich in ihrem persönlichen

oder dienstlichen Bereich etwas ändert, was relevant für unsere

Mitgliedsdatei sein kann. 

Dazu gehört insbesondere

· Versetzung an eine andere Dienststelle

· Versetzung in den Ruhestand

· Beginn der Altersteilzeit

· Beginn und Ende der Elternzeit

· Beginn und Ende einer Beurlaubung ohne Bezüge

· Beginn, Ende und Veränderungen bei Teilzeitbeschäftigung

· Änderung der Privatadresse (bei Beurlaubten und Ruheständlern)

Bitte teilen Sie Ihre Veränderungen zeitnah Ihrem OV-Vorstand

oder auch unmittelbar der Landesgeschäftsstelle (dstg-schleswig-

holstein@t-online.de) mit. 

Wir sind auf Ihre Mitarbeit angewiesen.

Vielen Dank!

Deutsche Steuergewerkschaft 

Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 

Walkerdamm 17

24103 Kiel Beitrittserklärung
(BITTE DEUTLICH IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN) 

Ortsverband: Frau □ Herr □

Name:  Vorname: Geburtsdatum: 

Beamter/in □ Tarifbeschäftigte/r □ Finanzamt: Personalnummer:

Privatanschrift:  

Beginn der Mitgliedschaft:  Bei Anwärtern, voraussichtliches Ausbildungsende:  

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Deutschen Steuer-Gewerkschaft Landesverband Schleswig-Holstein e.V., erkenne die Satzung an und bin damit ein-
verstanden, dass mein Beitrag in der von der Gewerkschaft beschlossenen Form und Höhe monatlich von meinen Dienstbezügen einbehalten wird.

Die Datenschutzinformation der Deutschen Steuer-Gewerkschaft Landesverband Schleswig-Holstein e.V. habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum Unterschrift 

Geworben von: Anschrift: (optional)

Deutsche Steuer-Gewerkschaft, Walkerdamm 17, 24103 Kiel, Tel.: 0431-672393, Fax:0431-676336 email: dstg-schleswig-holstein@t-online.de

Datum Datum
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Datenschutzinformation nach Art. 13 Abs. 1 und 2 DSGVO
1. Verantwortliche Person/en und Datenschutzbeauftragter

Für die Einhaltung des Datenschutzes im Rahmen der nachfolgend

beschriebenen Verarbeitung personenbezogener Daten durch den

DSTG Landesverband Schleswig-Holstein e.V. ist der Landesvorsit-

zende Herr Harm Thiessen verantwortlich. Er ist erreichbar unter:

24103 Kiel, Walkerdamm 17, Telefon: 0431-67 23 93, eMail: dstg-

schleswig-holstein@t-online.de.

Zum Datenschutzbeauftragten ist Peter Wolff-Maurer bestellt

worden. Er ist erreichbar unter: 24103 Kiel, Walkerdamm 17, Te-

lefon: 0431-67 23 93, eMail: dstg-schleswig-holstein@t-online.de.

2. Inhalt, Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Zur satzungsgemäßen Durchführung der Mitgliedschaft erfasst

der DSTG Landesverband Schleswig- Holstein e.V. nach Art. 6 Abs.

1 b) DSGVO von jedem Mitglied die auf dem Aufnahme-Antrag er-

hobenen Daten und verarbeitet diese personenbezogenen Daten

in dem gewerkschaftseigenen EDV-System. Jedem Mitglied wird

dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen

Daten werden dabei durch geeignete technische und organisato-

rische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.

3. Übermittlung der Daten an Dachverbände

Der DSTG Landesverband Schleswig-Holstein e.V. ist Mitglied der

Deutschen Steuer-Gewerkschaft sowie des dbb beamtenbund und

tarifunion. Neu eingetretene Mitglieder werden mit Vor- und

Nachnamen diesen Dachverbänden mitgeteilt. Bei Mitgliedern

mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorsitzende und Funktionsträger)

werden zusätzlich die Bezeichnung ihrer gewerkschaftlichen Funk-

tion und ihre Kontaktdaten mitgeteilt.

4. Veröffentlichung von Mitgliedsdaten und gewerkschaftsinterne

Weitergabe

Die DSTG Landesverband Schleswig-Holstein e.V. macht Ereignisse

der gewerkschaftlichen Arbeit, insbesondere Veranstaltungen, Eh-

rungen und Feierlichkeiten an den schwarzen Brettern der Ge-

werkschaft in den Dienststellen der Finanzämter in

Schleswig-Holstein, dem AIT, dem Bildungszentrum der Steuer-

verwaltung und dem Schleswig-Holsteinischen Finanzministe-

rium sowie in den Mitgliedszeitschriften „DSTG MAGAZIN“ und

„DSTG Direkt“, auf der Webseite www.dstg-sh.de, auf der Face-

bookseite der Gewerkschaft und in weiteren elektronischen Me-

dien (z. B. Twitter, Instagram, YouTube) bekannt. Dabei können

personenbezogene Mitgliederdaten, insbesondere der volle Name,

veröffentlicht werden. Mitgliederverzeichnisse werden, auch aus-

zugsweise, nur an Vorsitzende und sonstige Funktionsträger aus-

gehändigt, deren besondere Funktion die Kenntnis der

Mitgliederdaten erfordert. Macht ein entsprechender Funktions-

träger geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung sei-

ner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der DSTG

Landesverband Schleswig-Holstein e.V. die Liste nur gegen die

schriftliche Versicherung aus, dass die dann übermittelten Daten

nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.

5. Dauer der Speicherung

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden nicht länger benötigte

personenbezogene Daten des Mitglieds, vorbehaltlich gesetzlicher

Aufbewahrungspflichten, gelöscht. Ist die Aufbewahrung der per-

sonenbezogenen Daten des ehemaligen Mitglieds gesetzlich vor-

geschrieben, tritt an die Stelle der Löschung eine Sperre.

6. Rechte des Mitglieds

Das Mitglied hat gegenüber der/dem Verantwortlichen jederzeit

das Recht,

a. Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten

zu verlangen (Art. 15 DSGVO),

b. die unverzügliche Berichtigung unrichtig gespeicherter perso-

nenbezogener Daten zu verlangen (Art.16 DSGVO)

c. und die unvezügliche Löschung von nicht mehr benötigten

persönlichen Daten zu verlangen bzw. die Sperrung zu verlan-

gen, wenn gesetzliche Aufbewahrungspflichten eine Löschung

verhindern (Art. 17 DSGVO).

Das einzelne Mitglied kann gegenüber der DSTG Landesverband

Schleswig-Holstein e.V. einer Veröffentlichung seiner Daten jeder-

zeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Im Falle des Wi-

derspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende

Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten

des widersprechenden Mitglieds werden von der Homepage der

DSTG Landesverband Schleswig-Holstein e.V. entfernt. Der DSTG

Landesverband Schleswig-Holstein e.V. benachrichtigt die oben

genannten Dachverbände von dem Widerspruch des Mitglieds.

Deutsche Steuer-Gewerkschaft, Walkerdamm 17, 24103 Kiel, Tel.: 0431-672393, Fax:0431-676336

email: dstg-schleswig-holstein@t-online.de
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Neuer Auftritt – alte Adresse
Die Mitglieder der Landesleitung haben sich in den letzten Mona-

ten mit unserem neuen Internetauftritt beschäftigt und nun ist

die neue Homepage online.

Das Design ist aufgefrischt, der Datenschutz auf dem neuesten

Stand und wir sind bemüht, immer aktuell zu sein. Der „Mitglie-

derbereich“ ist in diesem Zusammenhang zunächst entfallen, an

einem neuen Konzept hierfür wird gearbeitet. Die Seite ist nicht

bis ins Detail fertig, aber wir arbeiten weiter daran. 

Wir haben einen neuen Bereich für Termine eingerichtet. Schickt

uns gern Eure Ortsverbandstermine, die Ihr veröffentlicht sehen

wollt.

Schaut also vorbei und gebt uns Anregungen, Kritik und  Lob wird

natürlich auch gern angenommen.
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After-Work-BBQ in Pinneberg

Auch in diesem Jahr und trotz der Einschränkungen durch die Co-

rona-Pandemie fand am 27.08.2020 das nun schon traditionelle

After-Work-BBQ des Ortsverbandes Pinneberg statt.

Wie im letzten Jahr haben wir als Location das Vereinsheim des

SUS Waldenau nutzen und dort bei gutem Wetter unser BBQ aus-

richten können.

In diesem Jahr wurde das BBQ von unserem neuen Ortsjugend-

sprecher Niklas Nagel organisiert und er hat auch als Grillmeister

für das leibliche Wohl der Teilnehmer gesorgt.

Trotz der derzeit schwierigen Situation haben sich 9 Personen zu

einem schönen Abend bei Grillgut und dem ein oder anderem Ge-

tränk eingefunden, um das schöne Wetter und den Austausch mit

den Kolleginnen zu genießen.

Hierbei waren unter anderem die Verteilung der Nach-

wuchskräfte, die Besoldungsstrukturreform und allge-

mein die Situation in den Finanzämtern Themen, über die

sich ausgetauscht und diskutiert wurden.

Natürlich kam aber trotz aller Diskussion über aktuelle

Themen in der Steuerverwaltung der Spaß und das ge-

mütliche Beisammensein nicht zu kurz.

Wobei wir natürlich verantwortungsvoll auf die Einhal-

tung der Corona-Regeln geachtet haben, auch in Abstim-

mung mit der Location, die für das Hygiene-Konzept

verantwortlich war und uns für den geplanten Ablauf des

BBQ grünes Licht gegeben hat.

Wie in jedem Jahr fand auch dieses Jahr wieder ein spannendes

Bingo-Spiel mit tollen Gewinnen statt.

Den ersten Preis erhielt hierbei Tracy Peemöller und den zweiten

Preis konnte sich Björn Hildebrand aus dem Finanzamt Elmshorn

sichern.

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, in dem wir unsere nicht

mehr ganz so neue Tradition auf jeden Fall fortsetzen wollen.

Dann vielleicht auch wieder mit mehr Teilnehmern, wenn hoffent-

lich die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Ein-

schränkungen der Vergangenheit angehören und wir wieder ohne

Sorgen auch in größerer Runde zusammensitzen können.

Wir bleiben optimistisch und hoffen, dass wir alle bis dahin sicher

und gesund bleiben!

Simon Gurinskaite
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OV Itzehoe - 
Der neue Vorstand stellt sich vor

Bereits im Februar 2020 wurde auf der Jahreshauptversammlung

des Ortsverbandes Itzehoe ein neuer Vorstand gewählt. Auch an

uns geht Corona nicht spurlos vorbei, dennoch wollen wir es nicht

versäumen, von der Wahl zu berichten. 

Zur 1. Vorsitzenden wurde Martina Göttsche gewählt, die diesen

Posten bereits zuvor ein Jahr kommissarisch bekleidet hat. Zu

ihrem Vertreter wurde Kevin Krause und als neue Kassenwartin

Bettina Kieneke in den Vorstand gewählt. Dennis Habbe ist wei-

terhin als Schriftführer tätig sowie Jutta Stahmer und Mona Lü-

ning als Beisitzerinnen. 

Aus dem Vorstand verabschiedet wurde Christel Ahmedow, die

diesem zukünftig gemeinsam mit Cathrin Brohm als Kassenprü-

ferin zur Verfügung steht. Auch hier in der DSTG Direkt möchten

wir Christel nochmals ganz herzlich für ihre tatkräftige Unterstüt-

zung danken! 

Nach der durch Corona bedingten Verzögerung konnte der neue

Vorstand im Juni endlich zu seiner konstituierenden Sitzung zu-

sammentreten. Dabei wurde die zukünftige Aufgabenverteilung

innerhalb des Vorstands besprochen. Auch der Ortsverband Itze-

hoe muss seine Aktivitäten aufgrund der besonderen Situation

derzeit leider einschränken. Umso mehr freute man sich über die

Alltagsmasken, die im Mai an die Mitglieder verteilt werden konn-

ten. 

Außerdem dürfen die Mitglieder auf einige Aktivitäten gespannt

sein, die im Jahr 2021 hoffentlich wieder verstärkt stattfinden kön-

nen.  Der Vorstand hat hierfür bereits einige Ideen in der Schub-

lade. ☺

Kevin Krause
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Wir gratulieren zum Geburtstag
vom 01.10. – 30.11.2020

70 Jahre
Gisela Seemann 11. Oktober BIZ

Nicola Frahm 12. Oktober Bad Segeberg

Roswitha Bohlmann-Lamertz 22. Oktober Leck

Wolfgang Käsdorf 25. Oktober Stormarn

Rita Petersen 15. November Rendsburg

75 Jahre
Günter Thomsen 13. Oktober Flensburg

Annelie Lenk 17. Oktober Itzehoe

Bernd Wingelsdorf 13. November Ratzeburg

80 Jahre
Hermann Knaack 15. November Ostholstein

86 Jahre
Siegfried Schmidt 02. November Husum

87 Jahre
Werner Köhncke 24. Oktober Bad Segeberg

89 Jahre
Karl Heinz Kuhlemann 09. November Elmshorn

90 Jahre
Werner Seidel 02. Oktober Finanzministerium

93 Jahre
Peter Haß 21. Oktober Finanzministerium

95 Jahre
Otto Brandt 26. November Husum

97 Jahre
Geert Jenßen 16. November Kiel

Ihr Geburtstag oder Jubiläum soll nicht veröffentlicht werden? 

Dann melden Sie sich bitte kurz in der Geschäftsstelle 

(dstg-schleswig-holstein@t-online.de, 0431-672393). Vielen Dank!
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Für Ihre Mitgliedschaft in der Deutschen Steuer-Gewerkschaft Landesverband
Schleswig-Holstein werden folgende Kolleginnen und Kollegen 

im Oktober und November 2020 geehrt:

10
-jährige

Antje Schwentkowski-Roth Oktober Kiel

Astrid Fedde Oktober Schleswig

Natalie König November Kiel

Henrike Schurse November Plön 

Nicole Bünning November ZPD

Corinna Stärke November ZPD

25
-jährige

Holger Schlüter Oktober Neumünster

Doris Reck Oktober Ostholstein

Heike Meyer November AIT / FM

Claudina Kohlscheen November Ostholstein

40
-jährige

Ulf Dethlefs Oktober Dithmarschen

Silke Gindullis Oktober Elmshorn

Ruth Griese Oktober Bad Segeberg

Margret Hauschildt Oktober Itzehoe

Angelika Hempel Oktober Neumünster

Petra Kosbü Oktober Kiel

Gabriele Nissen Oktober Leck

Katja Paetsch Oktober Ostholstein

Roswitha Paul Oktober Itzehoe

Ina Pinn Oktober Neumünster

Katja Plambeck Oktober Plön

Klaus Radloff Oktober Kiel

Lorenz Schäfer Oktober Kiel

Jens Sießenbüttel Oktober Itzehoe

Andrea Weilandt Oktober Bad Segeberg

Angela Zittrich Oktober Schleswig

Frauke Abraham November Pinneberg

Ulrich Czarnecki November Kiel

Claudia Münchenberger November Lübeck

Christine Riebow November Lübeck
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50
-jährige

Heinke Bährs-Kuchenbecker Oktober Kiel

Volker Becker Oktober Kiel

Elke Böttcher Oktober Lübeck

Inga Brey Oktober Schleswig

Elke Friedrichsen Oktober Schleswig

Dietmar Frontzek Oktober Elmshorn

Hella Grap Oktober Plön

Dietmar Hamann Oktober ZPD

Helmut Heuer Oktober Dithmarschen

Gert Jürgensen Oktober Schleswig

Ute Jürgensen Oktober Husum

Renate Kastenbauer Oktober Ostholstein

Monika Mardfeldt Oktober Lübeck

Ilse Pohlmann Oktober Plön

Reinhold Prechel Oktober Ratzeburg

Manfred Prieß Oktober Ostholstein

Anke Schwitzer Oktober Schleswig

Harro Staffeldt Oktober Schleswig

Udo Strauer Oktober Elmshorn

Manfred Will Oktober BIZ

Brigitte Wohlers Oktober Ostholstein

Roswitha Bohlmann-Lamertz November Leck

Dieter Keirat November Leck

Hans-Jürgen Johannsen November Leck

Jens Galle November Plön

60
-jährige

Siegfried Just November Elmshorn

Horst Sömmering November Elmshorn

Alfred Gawlik November Dithmarschen

Uwe Meyer November Itzehoe

Hans-Jürgen Bluhm November Itzehoe

Christa Artes November Lübeck



 
Kundendienstbüro Frank-Michael Frehrs
Tel. 0451 5821370
frank-michael.frehrs@HUKvm.de
Ratzeburger Allee 111-125, 23562 Lübeck 
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